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Verteiler: Einrichtungen mit Dienstleistung beim DV
 
Hallo Zusammen,
 
wir benötigen für die monatliche Meldung Mai Entgeltabrechnung die Information, wie Ihr in
Zukunft das Jobticket bezuschussen möchtet. Das Deutschlandticket als JobTicket kostet 46,55 €
(5% Rabatt).
 
Als Arbeitgeber müsst ihr das Ticket mit mind. 12,25 Euro/Monat bezuschussen.
 
Ihr könnt  – innerhalb des geförderten Fachkräfteschlüssels - das Jobticket (komplett 46,55 €)
übernehmen. Dieser Zuschuss wird zukünftig nicht mehr von Euch über die Pauschale der
„Sonstigen Ausgaben“ finanziert werden müssen, sondern als Personalkosten zu 92,5% (bei
Einrichtungen, welche am Zuweisungs- und Vermittlungsverfahren teilnehmen zu 95%) gefördert
werden. Die Personalkosten in der Anlage 2a bzw. 2b des Verwendungsnachweises 2023 sind
entsprechend auszuweisen.
 
Rechenbeispiel pro Monat:

1.       Übernahme 12,25 € à Ticket kostet noch 34,30 für die Mitarbeiter*innen. Bei 92,5 %
Förderung erhaltet Ihr über die Betriebskostenförderung 11,33 €. Selbst finanzieren
müsst Ihr 0,92 €.

2.       Übernahme komplett 46,55 € à Ticket für Mitarbeiter*innen umsonst. Bei 92,5 %
Förderung erhaltet Ihr über die Betriebskostenförderung 43,06 €. Selbst finanzieren
müsst Ihr 3,49 €.

3.       Alle monatlichen Zuschussbeträge zwischen 12,25 € und 46,55 € sind möglich.
Achtung: Diese Beispiele gelten nur für Eurer Fachpersonal innerhalb Eures geförderten
Fachkräftestellenschlüssels.

 
Ich habe Euch auch nochmal unsere ausführliche Mail vom 04.05.2023 angehängt.
 
Bitte teilt uns in Eurer monatlichen Meldung mit, wie ihr Euch entschieden habt. Außerdem
benötigen wir immer eine Meldung, wenn Ihr für ein*e Mitarbeiter*in NEU ein Jobticket
abgeschlossen habt oder dieses gekündigt wurde. Wichtig ist auch, dass ihr Euch jährlich die
Bescheinigung über den Erwerb von der SSB vorlegen lasst. Diese Bescheinigung bitte in
Nextcloud hochladen.
 
 
Falls noch nicht geschehen, möchten wir Euch auch nochmal daran erinnern uns die BGW
Bescheide in der Cloud hochzuladen. Bitte schreibt uns eine Mail wenn ihr sie hochgeladen habt.
 
Liebe Grüße
Sarah
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__________________________________________________________________________
Datenschutz Pflichtinformationen gemäß Artikel 12 ff. DSGVO zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer
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Von: Elke Fantini <elke.fantini@stuttgarter-ekg.de> 
Gesendet: Mittwoch, 5. April 2023 19:48
An: EKGMail <mail@stuttgarter-ekg.de>
Betreff: Deutschlandticket - JobTicket
 
Verteiler: Dachverbandsvertreter*innen, Vorstände, Fördermitglieder
 
Hallo Zusammen,
 
Ihr habt von der SSB eine Mail mit neuer JobTicket- und Datenschutzvereinbarung erhalten. Die
SSB konnte uns dazu mitteilen, dass alle Einrichtungen die Vereinbarung unterschreiben und an
die SSB, bis spätestens 30.04.2023, zurücksenden müssen. Ihr müsst nur Euren Namen
eintragen und unterschreiben. Anlage 1 und 2 müssen nicht ausgefüllt werden.
 
Uns haben in letzter Zeit viele Fragen bzgl. des JobTickets bezüglich der Umstellung auf das
Deutschlandticket erreicht.
Einige Punkte müssen noch abgeklärt werden. Wir werden auch an einem Info-Termin der SSB
Ende April teilnehmen. Schickt uns gerne Eure Fragen. Wir werden dann versuchen diese zu
klären.
 
Einige Kitas haben die Auskunft erhalten, dass sie nicht mehr über uns als Sammelbesteller
bestellen können. Wir sind noch in der Abklärung. Aber wahrscheinlich können wir
Sammelbesteller bleiben und Ihr weiter Eure Abos über uns bestellen. Sobald wir mehr wissen,
informieren wir Euch.
 
Wichtig für Euch:
è Wer ab Mai ein Deutschlandticket, im Rahmen eines JobTickets (Firmenabo) nutzen

möchte, muss dieses bis 11. April, 12.00 Uhr beantragen. Dann kann ich diese Abos
noch rechtzeitig freigeben.
Dafür solltet ihr Euch wie gewohnt mit Euren Benutzerdaten anmelden können.

 
Bereits vorhandene Abos werden automatisch umgestellt.
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Bezuschussung Arbeitgeberanteil JobTicket (s. Anlage, Schreiben vom Jugendamt):
Die Mitarbeiter*innen erhalten einen Rabatt von 5% auf das Deutschlandticket (verbleiben 46,55
Euro). Als Arbeitgeber müsst Ihr das Ticket mit mind. 12,25 Euro/Monat bezuschussen. Damit
würde das Deutschlandticket als JobTicket noch 34,30 Euro/Monat für die Mitarbeiter*innen
kosten.
Aufgrund der vom Gemeinderat Stuttgart beschlossenen Regelung (Gemeinderatsdrucksache
820/2022) könnt Ihr den pädagogischen Mitarbeiter*innen - innerhalb des geförderten
Fachkräftestellenschlüssels – das Deutschlandticket bis max. 46,55 Euro/Monat bezuschussen.
Dieser Zuschuss wird zukünftig nicht mehr von Euch über die Pauschale der „Sonstigen
Ausgaben“ finanziert werden müssen, sondern als Personalkosten zu 92,5% (bei Einrichtungen,
welche am Zuweisungs- und Vermittlungsverfahren teilnehmen zu 95%) gefördert werden. Die
Personalkosten in der Anlage 2a bzw. 2b des Verwendungsnachweises 2023 sind entsprechend
auszuweisen.
 
Bitte beachtet, dass Ihr die Förderung des Arbeitgeberzuschusses zu den JobTickets nur für päd.
Fachpersonal, PIA, Anerkennungs-/Berufspraktikant*innen, DHBW-Studierende und päd.
Hilfspersonal innerhalb Eures förderfähigen Stellenschlüssels (s. Anlage; Ziffer 1.1 der
aktuellen Fördergrundsätze, GRDrs 91/2022) erhalten werdet.
Habt Ihr mehr Fach-/päd. Hilfspersonal als Eurer geförderter Stellenschlüssel, müsst Ihr die
monatliche Bezuschussung des JobTickets weiterhin über die Pauschale der „Sonstigen
Ausgaben“ finanzieren. Dies gilt auch für Verwaltungs-, Küchen- und Reinigungskräfte.
Ebenfalls ist zu beachten, dass Ihr den AG-Zuschuss vorfinanzieren müsst.
 
 
Viele Grüße und schöne Ostern,
Sarah Haag & Elke Fantini
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